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59/232 vom 22. Dezember 2004 und 61/199 vom 20. Dezem-
ber 2006 sowie die Resolutionen des Wirtschafts- und Sozial-
rats 1999/46 vom 28. Juli 1999, 1999/63 vom 30. Juli 1999
und 2000/33 vom 28. Juli 2000,

feststellend, dass El Niño ein zyklisch auftretendes Phäno-
men ist, das zu ausgedehnten Naturgefahren mit möglicher-
weise ernsthaften Auswirkungen für die Menschheit führen
kann,

unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung der Entwick-
lung von Strategien auf nationaler, subregionaler, regionaler
und internationaler Ebene zur Verhütung, Abmilderung und
Behebung von Schäden, die durch vom El-Niño-Phänomen
ausgehende Naturkatastrophen verursacht werden,

in Anbetracht dessen, dass es aufgrund technologischer
Entwicklungen und internationaler Zusammenarbeit möglich
geworden ist, das El-Niño-Phänomen besser vorherzusagen
und Präventivmaßnahmen zur Verringerung seiner schädli-
chen Auswirkungen zu ergreifen,

unter Berücksichtigung der Erklärung von Johannesburg
über nachhaltige Entwicklung129 und des Durchführungsplans
des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung („Durchfüh-
rungsplan von Johannesburg“)130, insbesondere seiner Zif-
fer 37 i),

in Bekräftigung der Erklärung von Hyogo131 und des Hyo-
go-Rahmenaktionsplans 2005-2015: Stärkung der Wider-
standskraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Katastro-
phen132,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Umsetzung der Internationalen Strategie zur Ka-
tastrophenvorsorge133, insbesondere dem Anhang II des Be-
richts über die internationale Zusammenarbeit zur Verringe-
rung der Auswirkungen des El-Niño-Phänomens, und fordert
die internationale Gemeinschaft auf, stärkere Anstrengungen
zur Unterstützung der von diesem Phänomen betroffenen
Länder zu unternehmen;

2. anerkennt die von der Regierung Ecuadors, der
Weltorganisation für Meteorologie und dem interinstitutio-
nellen Sekretariat für die Internationale Strategie zur Kata-
strophenvorsorge unternommenen Anstrengungen, die zur
Einrichtung des Internationalen Zentrums zur Erforschung
des El-Niño-Phänomens in Guayaquil (Ecuador) führten, und

ermutigt sie, die Förderung des Zentrums weiter zu unterstüt-
zen;

3. anerkennt außerdem die von der Weltorganisation
für Meteorologie geleistete technische und wissenschaftliche
Unterstützung bei der Erstellung monatlicher und saisonaler
Prognosen, die auf regionaler Ebene abgestimmt werden;

4. legt in diesem Zusammenhang der Weltorganisation
für Meteorologie nahe, die Zusammenarbeit sowie den Da-
ten- und Informationsaustausch mit den zuständigen Institu-
tionen zu verstärken;

5. begrüßt die bisherigen Aktivitäten zur Stärkung des
Internationalen El-Niño-Forschungszentrums durch die Zu-
sammenarbeit mit internationalen Überwachungszentren, ein-
schließlich der nationalen ozeanographischen Institutionen,
sowie die Anstrengungen zur Erhöhung der regionalen und
internationalen Anerkennung und Unterstützung für das Zen-
trum und zur Erarbeitung von Instrumenten für Entschei-
dungsträger und staatliche Behörden zur Verringerung der
Auswirkungen des El-Niño-Phänomens;

6. fordert den Generalsekretär und die zuständigen Or-
gane, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, insbe-
sondere diejenigen, die an der Internationalen Strategie zur
Katastrophenvorsorge beteiligt sind, sowie die internationale
Gemeinschaft auf, gegebenenfalls die notwendigen Maßnah-
men zur Stärkung des Internationalen El-Niño-Forschungs-
zentrums zu ergreifen, und bittet die internationale Gemein-
schaft, zu diesem Zweck wissenschaftliche, technische und
finanzielle Hilfe und Zusammenarbeit zu gewähren sowie
nach Bedarf andere Zentren zur Erforschung des El-Niño-
Phänomens zu stärken;

7. unterstreicht, wie wichtig es ist, das System zur
Beobachtung des El-Niño-/Southern-Oscillation-Phänomens
beizubehalten, die Erforschung extremer Wetterereignisse
fortzusetzen, die Vorhersagefähigkeit zu verbessern und ge-
eignete Politiken zur Verringerung der Auswirkungen des El-
Niño-Phänomens und anderer extremer Wetterereignisse zu
entwickeln, und betont, dass diese institutionellen Kapazitä-
ten in allen Ländern, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern, weiter ausgebaut und gestärkt werden müssen;

8. ersucht den Generalsekretär, in seinen der General-
versammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung vorzule-
genden Bericht über die Umsetzung der Internationalen Stra-
tegie zur Katastrophenvorsorge einen Abschnitt über die
Durchführung dieser Resolution aufzunehmen. 

RESOLUTION 63/216

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 19. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/414/Add.3, Ziff.19)134.

129 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
130 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/ a.conf.199-20.pdf.
131 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 1.
132 Ebd., Resolution 2.
133 A/63/351.

134 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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63/216. Internationale Strategie zur Katastrophen-
vorsorge

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/236 vom 22. De-
zember 1989, 49/22 A vom 2. Dezember 1994, 49/22 B vom
20. Dezember 1994, 53/185 vom 15. Dezember 1998, 54/219
vom 22. Dezember 1999, 56/195 vom 21. Dezember 2001,
57/256 vom 20. Dezember 2002, 58/214 vom 23. Dezember
2003, 59/231 vom 22. Dezember 2004, 60/195 vom 22. De-
zember 2005, 61/198 vom 20. Dezember 2006 und 62/192
vom 19. Dezember 2007 sowie die Resolutionen des Wirt-
schafts- und Sozialrats 1999/63 vom 30. Juli 1999 und
2001/35 vom 26. Juli 2001 und unter gebührender Berück-
sichtigung ihrer Resolution 57/270 B vom 23. Juni 2003 über
die integrierte und koordinierte Umsetzung und Weiterverfol-
gung der Ergebnisse der großen Konferenzen und Gipfeltref-
fen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbe-
reich, 

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005135, 

in Bekräftigung der Erklärung von Hyogo136, des Hyogo-
Rahmenaktionsplans 2005-2015: Stärkung der Widerstands-
kraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Katastrophen137

sowie der gemeinsamen Erklärung der Sondertagung über die
Katastrophe im Indischen Ozean: Risikominderung für eine
sicherere Zukunft138, die von der Weltkonferenz für Katastro-
phenvorsorge verabschiedet wurden, 

sowie in Bekräftigung ihrer Rolle bei der Vorgabe politi-
scher Leitlinien für die Umsetzung der Ergebnisse der großen
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, 

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Zahl
und das Ausmaß von Naturkatastrophen und ihre zunehmen-
den Auswirkungen in den letzten Jahren, die zu erheblichen
Verlusten an Menschenleben geführt und langfristig negative
soziale, wirtschaftliche und ökologische Folgen für die anfäl-
ligen Gesellschaften weltweit, insbesondere in den Entwick-
lungsländern, nach sich gezogen haben und die Herbeifüh-
rung ihrer nachhaltigen Entwicklung behindern, 

betonend, dass die Verringerung des Katastrophenrisikos,
einschließlich der Verringerung der Anfälligkeit für Naturka-
tastrophen, ein wichtiges Querschnittselement ist, das zur
Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt, 

in der Erkenntnis, dass zwischen Entwicklung, Verringe-
rung des Katastrophenrisikos, Katastrophenbewältigung und
Katastrophennachsorge ein klarer Zusammenhang besteht
und dass es geboten ist, in allen diesen Bereichen Anstren-
gungen zu unternehmen,

sowie in der Erkenntnis, dass es dringend geboten ist, die
vorhandenen wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse
weiterzuentwickeln und einzusetzen, um die Widerstands-
kraft gegen Naturkatastrophen zu stärken, und hervorhebend,
dass die Entwicklungsländer Zugang zu geeigneten, moder-
nen, umweltverträglichen, kostenwirksamen und leicht zu be-
dienenden Technologien haben müssen, damit sie umfassen-
dere Lösungen für die Verringerung des Katastrophenrisikos
anstreben und ihre Fähigkeiten, Katastrophenrisiken abzu-
wehren, wirksam und effizient stärken können, 

ferner in der Erkenntnis, dass bestimmte Maßnahmen zur
Verringerung des Katastrophenrisikos im Rahmen des Hyo-
go-Rahmenaktionsplans auch die Anpassung an den Klima-
wandel unterstützen können, und betonend, wie wichtig es ist,
die Widerstandskraft von Nationen und Gemeinwesen gegen
Naturkatastrophen durch Programme zur Verringerung des
Katastrophenrisikos zu stärken, 

betonend, wie wichtig Fortschritte bei der Umsetzung des
Durchführungsplans des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung139 und seiner einschlägigen Bestimmungen betref-
fend Anfälligkeit, Risikobewertung und Katastrophenmana-
gement sind, 

Kenntnis nehmend von der Ministertagung über die Ver-
ringerung der Katastrophenrisiken in einem sich wandelnden
Klima, die vom Generalsekretär für den 29. September 2008
einberufen wurde,

hinweisend auf die Erklärung „Gemeinsam für die
Menschheit“ der vom 26. bis 30. November 2007 in Genf ab-
gehaltenen dreißigsten Internationalen Rotkreuz- und Rot-
halbmond-Konferenz, insbesondere betreffend die Notwen-
digkeit, dafür zu sorgen, dass die Frage der Umweltzerstö-
rung und die der Anpassung an den Klimawandel in die Poli-
tiken und Pläne zur Verringerung des Katastrophenrisikos
und zum Katastrophenmanagement einbezogen werden,

in der Erkenntnis, dass es erforderlich ist, sich auch wei-
terhin um ein besseres Verständnis der sozioökonomischen
Aktivitäten, die die Anfälligkeit von Gesellschaften für Na-
turkatastrophen verstärken, zu bemühen und ihnen entgegen-
zuwirken sowie lokale Kapazitäten zur Abwehr von Katastro-
phenrisiken aufzubauen und weiter zu stärken, 

Kenntnis nehmend von der im Dezember 2008 in Posen
(Polen) abgehaltenen Arbeitstagung über Strategien des Risi-
komanagements und der Risikominderung, einschließlich
Mechanismen der Risikoteilung und des Risikotransfers wie
etwa Versicherungen,

nach Behandlung der Empfehlung des Generalsekretärs
betreffend Resolution 54/219 der Generalversammlung140,

135 Siehe Resolution 60/1.
136 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 1.
137 Ebd., Resolution 2.
138 A/CONF.206/6 und Corr.1, Anhang II.

139 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
140 Siehe A/63/351.
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1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Umsetzung der Internationalen Strategie zur
Katastrophenvorsorge140; 

2. erinnert daran, dass die Verpflichtungen in der Er-
klärung von Hyogo136 und dem Hyogo-Rahmenaktionsplan
2005-2015: Stärkung der Widerstandskraft von Nationen und
Gemeinwesen gegen Katastrophen137 unter anderem vorse-
hen, dass katastrophengefährdeten Entwicklungsländern und
von Katastrophen heimgesuchten Staaten, die sich in der
Übergangsphase zu einer nachhaltigen physischen, sozialen
und wirtschaftlichen Erholung befinden, zugunsten von Risi-
kominderungsaktivitäten in Prozessen der Katastrophennach-
sorge und Rehabilitation Hilfe gewährt wird;

3. begrüßt die Fortschritte bei der Durchführung des
Hyogo-Rahmenaktionsplans und betont die Notwendigkeit
einer wirksameren Integration der Verringerung des Katastro-
phenrisikos in die Politiken, Pläne und Programme zugunsten
der nachhaltigen Entwicklung, des Aufbaus und der Stärkung
von Institutionen, Mechanismen und Kapazitäten zur Erhö-
hung der Widerstandskraft gegen Gefahren und der systema-
tischen Einbeziehung von Risikominderungsansätzen in die
Durchführung von Programmen für Notfallvorsorge, -bewäl-
tigung und -nachsorge;

4. fordert die internationale Gemeinschaft auf, sich
verstärkt darum zu bemühen, die in der Erklärung von Hyogo
und dem Hyogo-Rahmenaktionsplan enthaltenen Verpflich-
tungen in vollem Umfang zu erfüllen; 

5. bittet die Mitgliedstaaten, das System der Vereinten
Nationen, die internationalen Finanzinstitutionen, die Regio-
nalorgane und anderen internationalen Organisationen, ein-
schließlich der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und
Rothalbmond-Gesellschaften, sowie die Zivilgesellschaft,
darunter die nichtstaatlichen Organisationen und die Freiwil-
ligen, den Privatsektor und die Wissenschaft, sich verstärkt
darum zu bemühen, den Hyogo-Rahmenaktionsplan zu unter-
stützen, durchzuführen und weiterzuverfolgen, und betont,
wie wichtig es in dieser Hinsicht ist, dass alle Beteiligten auch
weiterhin zusammenarbeiten und sich abstimmen, um den
Auswirkungen von Naturkatastrophen wirksam zu begegnen; 

6. fordert das System der Vereinten Nationen auf und
bittet die internationalen Finanzinstitutionen und die regiona-
len und internationalen Organisationen, die Ziele des Hyogo-
Rahmenaktionsplans in ihre Strategien und Programme auf-
zunehmen und ihn umfassend zu berücksichtigen, unter Her-
anziehung der bestehenden Koordinierungsmechanismen,
und die Entwicklungsländer über diese Mechanismen dabei
zu unterstützen, dringend Maßnahmen zur Verringerung des
Katastrophenrisikos auszuarbeiten beziehungsweise durchzu-
führen; 

7. fordert das System der Vereinten Nationen außer-
dem auf und bittet die internationalen Finanzinstitutionen und
die Regionalbanken sowie die anderen regionalen und inter-
nationalen Organisationen, die Anstrengungen, die von Kata-
strophen heimgesuchte Länder zur Verringerung des Kata-
strophenrisikos im Rahmen von Katastrophennachsorge- und

Rehabilitationsprozessen unternehmen, frühzeitig und nach-
haltig zu unterstützen; 

8. erkennt an, dass jeder Staat selbst die Hauptverant-
wortung für seine nachhaltige Entwicklung und für die Er-
greifung wirksamer Maßnahmen zur Verringerung des Kata-
strophenrisikos trägt, namentlich für den Schutz der in seinem
Hoheitsgebiet befindlichen Menschen, seiner Infrastruktur
und anderer Güter des Landes vor den Auswirkungen von Ka-
tastrophen, so auch mittels der Durchführung und Weiterver-
folgung des Hyogo-Rahmenaktionsplans, und betont, wie
wichtig es ist, dass diese nationalen Bemühungen durch inter-
nationale Zusammenarbeit und internationale Partnerschaften
unterstützt werden; 

9. erkennt außerdem an, dass sich die Mitgliedstaaten
um den Aufbau nationaler und lokaler Kapazitäten zur Durch-
führung des Hyogo-Rahmenaktionsplans bemühen, nament-
lich durch die Einrichtung nationaler Plattformen für Kata-
strophenvorsorge, und ermutigt die Mitgliedstaaten, solche
Kapazitäten aufzubauen, sofern sie dies noch nicht getan ha-
ben; 

10. erkennt ferner an, wie wichtig es ist, die Anpassung
an den Klimawandel mit den einschlägigen Maßnahmen zur
Verringerung des Katastrophenrisikos abzustimmen, bittet
die Regierungen und die zuständigen internationalen Organi-
sationen, diese Erwägungen in umfassender Weise unter an-
derem in die Entwicklungspläne und Armutsbekämpfungs-
programme und in den am wenigsten entwickelten Ländern in
die nationalen Anpassungsaktionsprogramme zu integrieren,
und bittet die internationale Gemeinschaft, die laufenden An-
strengungen der Entwicklungsländer in dieser Hinsicht zu un-
terstützen; 

11. begrüßt die regionalen und subregionalen Initiativen
zur Verringerung des Katastrophenrisikos und erklärt erneut,
dass regionale Initiativen und die Risikominderungskapazitä-
ten regionaler Mechanismen, sofern vorhanden, weiterent-
wickelt und gestärkt und der Einsatz und die Weitergabe aller
vorhandenen Instrumente gefördert werden müssen;

12. bekundet ihre Befriedigung über die Arbeit der Glo-
balen Fazilität für Katastrophenvorsorge und Wiederaufbau,
einer von der Weltbank im Namen der beteiligten Geber und
der anderen Interessenträger verwalteten Partnerschaft des
Systems der Internationalen Strategie zur Katastrophenvor-
sorge, als bedeutende Initiative zur Unterstützung der Durch-
führung des Hyogo-Rahmenaktionsplans; 

13. ermutigt das Sekretariat der Strategie, weiter verbes-
serte Methoden für vorausschauende Bewertungen mehrerer
Risiken zu entwickeln, die die wirtschaftlichen Aspekte der
Verringerung des Katastrophenrisikos und sozioökonomische
Kosten-Nutzen-Analysen für Maßnahmen zur Risikominde-
rung auf allen Ebenen einschließen; 

14. fordert die internationale Gemeinschaft auf, den
Aufbau und die Stärkung von Institutionen, Mechanismen
und Kapazitäten, die systematisch zur Erhöhung der Wider-
standskraft gegen Gefahren beitragen können, auf allen Ebe-
nen, insbesondere auf lokaler Ebene, zu unterstützen;
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15. ermutigt die Mitgliedstaaten, sich verstärkt für die
wirksame Durchführung des Hyogo-Rahmenaktionsplans zu
engagieren, indem sie vollen Gebrauch von den Mechanis-
men des Systems der Strategie wie der Weltweiten Plattform
zur Verringerung des Katastrophenrisikos machen; 

16. begrüßt die bevorstehende zweite Tagung der Welt-
weiten Plattform zur Verringerung des Katastrophenrisikos
zum Thema „Katastrophen, Armut und Anfälligkeit“, die
vom 16. bis 19. Juni 2009 in Genf stattfinden und als Einlei-
tung zu der für 2010 vorgesehenen Halbzeitüberprüfung der
Durchführung des Hyogo-Rahmenaktionsplans dienen wird,
und ersucht den Generalsekretär, in seinen nächsten Bericht
Informationen über die Weltweite Plattform aufzunehmen; 

17. erkennt an, wie wichtig es ist, die Geschlechterper-
spektive zu integrieren und Frauen an der Konzipierung und
Durchführung aller Phasen des Katastrophenmanagements
sowie an Strategien und Programmen der Risikominderung
zu beteiligen, und legt dem Sekretariat der Strategie nahe, die
Integration der Geschlechterperspektive und die Ermächti-
gung der Frauen auch künftig verstärkt zu fördern;

18. erkennt an, dass die Arbeit der Vereinten Nationen
zur Verringerung des Katastrophenrisikos wichtig ist, dass an
das Sekretariat der Strategie zunehmende Anforderungen ge-
stellt werden und dass zusätzlich, rasch, dauerhaft und auf be-
rechenbare Weise Ressourcen für die Durchführung der Stra-
tegie zur Verfügung gestellt werden müssen;

19. dankt denjenigen Ländern, die die Tätigkeiten im
Rahmen der Strategie durch freiwillige Beiträge an den Treu-
handfonds der Vereinten Nationen für Katastrophenvorsorge
finanziell unterstützt haben; 

20. legt der internationalen Gemeinschaft nahe, zur Ge-
währleistung einer ausreichenden Unterstützung der Folgetä-
tigkeiten zum Hyogo-Rahmenaktionsplan auch weiterhin
freiwillig angemessene finanzielle Beiträge an den Treuhand-
fonds zu leisten, und legt den Mitgliedstaaten nahe, möglichst
früh im Jahr nicht zweckgebundene Beiträge für mehrere Jah-
re zu entrichten; 

21. ermutigt die Regierungen, die multilateralen Organi-
sationen, die internationalen und regionalen Organisationen,
die internationalen und regionalen Finanzinstitutionen, den
Privatsektor und die Zivilgesellschaft, zur Erreichung der
Ziele der Strategie systematisch in die Verringerung des Ka-
tastrophenrisikos zu investieren; 

22. betont, wie wichtig die Verringerung des Katastro-
phenrisikos ist und dass dem Sekretariat der Strategie daraus
mehr Verantwortlichkeiten erwachsen, und ersucht den Ge-
neralsekretär, alle Möglichkeiten der Beschaffung zusätzli-
cher Finanzmittel zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Tä-
tigkeit des Sekretariats auf berechenbare und dauerhafte Wei-
se finanziert werden kann, und der Generalversammlung auf
ihrer vierundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

23. ermutigt die Mitgliedstaaten, Frühwarnsysteme in
ihre nationalen Strategien und Pläne zur Verringerung des
Katastrophenrisikos zu integrieren, und bittet die internatio-

nale Gemeinschaft, das Sekretariat der Strategie bei seiner
Aufgabe zu unterstützen, die Entwicklung von Frühwarnsys-
temen zu erleichtern; 

24. betont, dass es geboten ist, ein besseres Verständnis
der Ursachen von Katastrophen und das Wissen darüber zu
fördern sowie auch Kapazitäten zu ihrer Bewältigung aufzu-
bauen und zu stärken, unter anderem durch die Weitergabe
und den Austausch von Erfahrungen und technischem Wis-
sen, Bildungs- und Schulungsprogramme zur Verringerung
des Katastrophenrisikos, den Zugang zu sachdienlichen Da-
ten und Informationen und die Stärkung institutioneller Rege-
lungen, einschließlich der Gemeinwesenorganisationen; 

25. hebt hervor, dass sich die internationale Gemein-
schaft über die Soforthilfephase hinaus weiter engagieren und
die mittel- und langfristigen Rehabilitations-, Wiederaufbau-
und Risikominderungsmaßnahmen unterstützen muss, und
betont, wie wichtig es ist, in den am stärksten gefährdeten Re-
gionen, insbesondere in den für Naturkatastrophen anfälligen
Entwicklungsländern, Programme zugunsten der Armutsbe-
kämpfung, der nachhaltigen Entwicklung sowie im Bereich
des Managements der Verringerung des Katastrophenrisikos
durchzuführen; 

26. betont, dass es erforderlich ist, sich in umfassender
Weise mit der Risikominderung und der Verringerung der
Anfälligkeit in Bezug auf alle Naturgefahren, einschließlich
geologischer und hydrometeorologischer Gefahren, zu befas-
sen; 

27. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung unter dem Punkt
„Nachhaltige Entwicklung“ einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 63/217

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 19. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/414/Add.3, Ziff.19)141.

63/217. Naturkatastrophen und Anfälligkeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihren Beschluss 57/547 vom 20. De-
zember 2002 und ihre Resolutionen 58/215 vom 23. Dezem-
ber 2003, 59/233 vom 22. Dezember 2004, 60/196 vom
22. Dezember 2005 und 61/200 vom 20. Dezember 2006,

in Bekräftigung der Erklärung von Johannesburg über
nachhaltige Entwicklung142 und des Durchführungsplans des

141 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
142 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.


